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Bremen, 3.März 2020

20190820_VIG_01_IKEA Möbel-Einrichtungshaus,BHV

IhreAnfragenach dem Verbraucherinformationsgesetz

bezugnehmendauf IhrenAntragvom 30.08.2019aufErteilungvon Informationennachdem Verbrau-

cherinformationsgesetz(VIG')ergehtfolgender

Bescheid:

1. Der vonIhnenbeantragteZugang zu InformationenüberdieBetriebsstätteIKEA MöbelEinrich-

tungshaus,Weserstr.1127572 Bremerhaven/ Jedutenbergwirdim untendargestelltenUmfang

gewährt.Der InformationszugangerfolgtdurchschriftlicheMitteilungundwirdnach Ablaufdes

20.03.2020postalischan Sieerfolgen.

2. DieseEntscheidungergehtkostenfrei.

- Briefkästen

LötzenerStr. 3

Dienstgebäude

LötzenerStr. 3

Eingang

LötzenerStr. 3

Bankverbindungen

Bremer Landesbank

28207 Bremen
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Begründung

zu 1.

Mit Antrag vom 30.08.2019 haben Sie Auskunft über die Betriebsstätte IKEA Möbel Einrichtungs-
haus gemäß $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VIG beantragt. Sofern bei den Betriebskontrollen der

letzten fünf Jahre Beanstandungenfestgestellt worden sind, haben Sie auch die Übersendung der

entsprechendenKontrollberichte beantragt.

Sie haben Ihren Antrag über die Internetplattform „Topf Secret“ gestellt. Dies ist eine durch den

foodwatch e. V. in Kooperation mit der durch den Open Knowledge Foundation Deutschland e. V.

gegründetenInitiative FragDenStaat eingerichtete Plattform, über die Verbrauchereinen Lebens-

mittelbetrieb auf einer digitalen Landkarte auswählen und einen Antrag auf Informationen über die

in diesem Betrieb durchgeführte Hygienekontrollen beantragen können. Für den Antrag muss der

Verbraucherlediglich seinen Namenund seine Anschrift hinterlegen. Die Anträge sind bereits vor-

formulierte Anträge nach dem VIG, mit denen neben denletzten beiden Kontrollterminen bei fest-

gestellten Beanstandungen auch die zugehörigen Kontrollberichte beantragt werden. Der Antrag

wird per E-Mail zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Behörde übersandt. Antworten der

Behörde sowie die ausgehändigten Kontrollberichte sollen durch den Verbraucherauf derInter-

netplattform veröffentlicht werden.

Der Betrieb wurde gemäß $ 28 Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BremVwVfG!') ange-

hört. Von der Möglichkeit zur Stellungnahme hat er überseine rechtliche Vertretung mit Schreiben

vom 07.10.2019, 22.10.2019 und ergänzend vom 18.12.2019 Gebrauch gemacht. Er hat dem

Auskunftsverlangen nicht zugestimmt.

Als Begründung hierfür stellt der Betrieb in seiner Stellungnahme die nun folgenden Argumente

dar:

1. Nach Darstellung der rechtlichen Vertretung der Betriebsstätte liegen die Voraussetzungen des

82 Abs. 18.1 Nr. 1 VIG nicht vor, insbesondere, wenn bei den durch die Überwachungsbehörde

durchgeführten Kontrollen keine Verstöße oder Bemängelungenfestgestellt wordensind.

2. Weitere Argumente beziehen sich vorwiegend auf die Abgabe von Kontrollberichten, welche

abervorliegend nicht einschlägig sind, da die Abgabe von Kontrollberichten von Ihnennurim Falle

vonfestgestellten Beanstandungen beantragt wurde.

3. Weiterhin werden Grundrechtsverletzungen, insbesondere werden Verstöße gegenArt. 2 Abs.

1, Art. 12 Abs.1, Art. 14 Abs. 1 und Art. 20 GG angeführt.

4. Zudem würden die Regelungen des $ 40 Abs. 1a LFGB rechtwidrig unterlaufen. Es würde im

Falle einer Veröffentlichung durch den Antragsteller diese Informationen keiner Veröffentlichungs-

frist, wie im 8 40 Abs. 1a LFGBgefordert, unterliegen.

5. Lt. ergänzenderStellungnahmeist Ihr Interesse an den beantragten Informationen zudem als

fragwürdig und somit als missbräuchlich einzustufen und daher abzulehnen, da Sie bereits 21

Anträgeallein zu Betrieben des Unternehmens IKEA gestellt hätten und dies nicht dem Verwen-

dungszweck des VIG entspricht. Vorliegend könnte sogar ein querulatorischer Zweck Ihres An-

trags angenommenwerden.
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b) Nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 VIG hat jeder Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten

über nicht zulässige Abweichungenvon Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buches!" und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechts-

verordnungen und der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder

der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze, die von den nach Bun-

des- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellt worden sind, sowie über Maßnahmen und

Entscheidungen,die im Zusammenhang mit diesen Abweichungengetroffen worden sind.

Da bei den Betriebskontrollen derletzten fünf Jahre im IKEA MöbelEinrichtungshaus keine Ab-

weichungen gegen eine der oben genannten Vorschriften festgestellt wurden, es sich bei den

Überprüfungen durch die Behörde um konkrete Kontrollmaßnahmen handelt, welche nach $ 2

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VIG erfragbarbleiben sollen, handeltes sich bei den Kontrolldaten um Informa-

tionen nach 8 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 VIG.

Demzufolge ist dem Antrag stattzugeben, sofern keine Ausschluss- oder Beschränkungsgründe

nach $ 3 oder Ablehnungsgründe nach $ 4 VIG vorliegen. Dies ist vorliegend nicht derFall.

Dagegen könnenauch die von dem Betrieb vorgetragenen Argumentenicht durchdringen. Hierzu

im Einzelnen:

Zu 1.

Bei den von Ihnen beantragten Kontrolldaten derletzten fünf Jahre handelt es sich um Informati-

onen nach $ 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VIG. Diese Auffassung wird auch durch den Rechtskommentar

Zipfel/Rathke (Zipfel/Rathke, LebensmittelR/Heinicke, 172. EL November 2018, VIG 8 2 Rn. 56

und BeckOK,InfoMedienR/Rossi, 23. Ed. 01.05.2018, V/G 82 Rn.32) vertreten. Nach dieser Auf-

fassung sind die Daten der Kontrollen an Sie zu übermitteln. Da gem. $ 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe

e) VIG der Informationsanspruch für fünf Jahre vor der Antragstellung gilt, sind Ihnen diese Infor-

mationen des beantragten Zeitraums auch zugänglich zu machen.

Zu 3.

Der Betrieb gibt an, dass die Veröffentlichung der Kontrollberichte ein unverhältnismäßiger Eingriff

in die Berufsfreiheit sei. Dem kann nicht zugestimmt werden; der Vollzug des VIG, also die Be-

kanntgabe der nach VIG beantragten Daten gegenüberIhnenals Verbraucher,ist nicht als unver-

hältnismäßiger Eingriff in die Berufsfreiheit einzustufen. Art. 12 Abs. 1 GG schützt den Betrieb

nicht davor, dass inhaltlich und sachlich korrekte, in angemessener Zurückhaltung formulierte In-

formationen an den Verbraucher weitergegeben werden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Juni

2002, 1 BvR 558/91, Rn. 59). Um eine solche Informationsweitergabe handelt es sich bei der

Übermittlung der Kontrolldaten derletzten fünf Jahre vorliegend. Somit liegt kein unverhältnismä-

Riger Eingriff in das Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG vor.

Gleichesgilt auch für den von dem Betrieb behaupteten Eingriff in die Eigeniumerechte aus Art.

14 GG. Das Eigentum wird in seinen Inhalt und seine Schranken gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG

durch Gesetze bestimmt, es existiert also von vornherein nur im Rahmen der geltenden Rechts-

ordnung. Die Herausgabe der Daten erfolgt aufgrund eines Gesetzes, dem VIG, das vorliegend

seinem Wortlaut sowie dem Sinn und Zweck entsprechend in rechtmäßiger Weise angewendet

wordenist. Somit ist die Gewährung desInformationszugangs gesetzlich gerechtfertigt und stellt

keinen unzulässigen Eingriff in das Grundrecht auf Eigentum nach Art. 14 GG dar.

Die Übermittlung der InformationenanSie stellt - entgegen der Rechtsauffassung des betroffenen

Betriebes - auch keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Unterneh-

mers dar. Grundsätzlich hat der Betrieb zwar gemäßArt. 2 Abs. 1 GG das Recht, über die Veröf-
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fentlichung persönlicher Daten selbst zu bestimmen. Dennochist auch hier zwischen dem Ge-

heimhaltungsinteresse des Unternehmers und Ihren Informationsinteressen als Verbraucher ab-

zuwägen. Das VIG berücksichtigt grundsätzlich in seinen Regelungen beide Interessen im ange-

messenen Umfang (vgl. VG Ansbach, Urteil vom 09.06.2011, AN 16 K 10.02614). Die rechtmäßige

Auslegung und Anwendung des VIG stellt somit einen angemessenen Schutz des Grundrechts

auf informationelle Selbstbestimmung sicher. Dies ist auch vorliegend derFall.

Weiterhin soll die Weitergabe der Informationen gegen das Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 GG

verstoßen. Auch hier werdenIhnendie Informationen auf der Grundlage eines Gesetzes übermit-

telt, welches durch rechtsstaatliche Prinzipien entstandenist und die Weitergabe der vorliegenden

Informationen im Rahmender geltenden Rechtsordnung zulässt.

ZU 4.

Der Betrieb vertritt die Rechtsauffassung, dass in Fällen, in denen eine Auskunft ersucht wird, um

in der Folge eine Veröffentlichung im Internet vorzunehmen, $ 40 Abs. 1a LFGB die Vorschriften

des Verbraucherinformationsgesetzes verdränge mit der Folge, dass $ 40 Abs. 1a LFGB aus-

schließlich anwendbarsei. Beide Gesetze haben jedoch sowohl unterschiedliche Ziele als auch

maßgebliche Unterschiede im Hinblick auf die Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Informa-

tionserteilung. Aus diesem Grund kommt der Anwendung des $ 40 LFGB kein Vorrang vor einer

Anwendung des VIG zu (vgl. OVG Saarlouis, Beschluss vom 03.02.2011 -— 3 A 270/10).

Weiterhin stellt selbst bei einer möglicherweise durch Sie erwogenenVeröffentlichung derInfor-

mationen dies keinen Hinderungsgrund nach dem VIG dar, da diese Informationen grundsätzlich

auch durch jedermann angefordert und eingesehen werdenkann.

Zu 5.

Ein querulatorischer Zweck von Anträgen nach dem VIG kann nurin besonders außergewöhnli-

chen Fällen angenommen werden. Diese Annahme kann nur dann getroffen werden, wenn ein

Antragsteller besondersviele, teils undifferenzierte oder umfassende Anfragen an eine Behörde

richten würde mit dem Zweck, diese Behörde in erheblicher Weise zu beeinträchtigen. Im vorlie-

gendenFall liegt uns lediglich dieser eine Antrag, die Betriebsstätte IKEA MöbelEinrichtungshaus

in Bremerhaven betreffend, vor. Eine querulatorische Anfrageflut durch Sie als Antragsteller kann

dahervorliegend nicht angenommenwerden.

Nach alledem haben Sie im dargestellten Umfang einen Anspruch auf Gewährung des von Ihnen

beantragten Informationszugangs.

Diese Auffassung ist auch von einer am 29.08.2019 ergangenen Entscheidung des Bundesver-

waltungsgerichts (BVerwG, Urteil vom 29.08.2019 -— 7 C 29.17) bestätigt worden, die unter

httos:/www.Imtvet.bremen.de/lebensmittel/lebensmitteltransparenz-4562 abrufbar ist. Das Bun-

desverwaltungsgericht hat in dieser Grundsatzentscheidungfestgestellt, dass Informationen über

nicht zulässige Abweichungen von Lebensmiittelrechtlichen Vorschriften unter den Auskunftsan-

spruch nach 8 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 VIG fallen und entsprechende Kontrollberichte herauszugeben

sind. Dem folgend hat auch das Verwaltungsgericht Bremeninzwischen in mehreren Eilverfahren

entsprechenden Auskunftsersuchen stattgegeben. Diese finden Sie unter dem oben genannten

Link und unter https:/www.verwaltungsgericht.bremen.de/entscheidungen/detail.php?gsid=bre-

men73.c.19141.de&asl=bremen73.c.13039.de.

 

 

Der o.g. Betrieb bekommt mit gleichem Datum eine Abschrift dieses Bescheids und erhält damit

die Möglichkeit bis zum 20.03.2020 gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.Sofern er

von diesem Recht keinen Gebrauch macht, werden wir Ihnen die Informationen nach Ablauf des

20.03.2020 in Kopie per Post übersenden.
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Zu 2.

Gemäß 8 7 Absatz 1 VIG ist die Auskunftserteilung nach $ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VIG

grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1000 Euro gebühren- und auslagenfrei. Die-

ser wird vorliegend nicht erreicht. Somit sind von Ihnen keine Gebührenzu tragen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben

werden. Ein Widerspruchist schriftlich oder zur Niederschrift beim Lebensmittelüberwachunggs-, Tier-

schutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen, LötzenerStr. 3, 28207 Bremen, zu erheben.

Wir weisen darauf hin, dass der Widerspruch nach 8 5 Absatz 4 Satz 1 VIG keine aufschiebende

Wirkungentfaltet.

Mit freundlichen Grüßen

 

| Verbraucherinformationsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 2012 (BGBi. | S. 2166, 2725), das
durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 3154) geändert wordenist.

| Bremisches Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2003 (Brem.GBi. S. 219),
das zuletzt durch das Änderungsgesetz vom 27. Januar 2015 (Brem.GBi. S. 15) geändert wordenist.

Il Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. | S. 1426), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. April 2019 (BGBl. | S. 498) geändert wordenist.


